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Sacbverhait und Anträge 

Die am 10. November 1983 angemeldete und am 11. Juli 1984 

unter der Nummer 0 113 003 verbffentlichte europische 

Patentanmeldung Nr. 83 111 212.3 ist durchEntscheidung der 

PrUfungsabteilung vom 10. Dezember 1985 zurUckgewiesen 

worden, nachdem der Anmeiderin bereits in der mUndlichen 

Verhandlung vom 16. Oktober 1985 eine Entscheidung auf 

ZurUckweisung der Patentanmeldung mUndlich verkUndet worden 

war. Die Niederschrift Uber die Verhandlung ist der 

Anmeiderin mit Bescheid vom 24. Oktober 1985 zugestellt 

worden. 

Der Entscheidung lagen die mit Schreiben vom 25. April 1985 

eingereichten AnsprUche 1 bis 13 mit in der mUndlichen 

Verhandlung vor der PrUfungsabteilung vorgenommenen 

sprachlichen Anderungen im Anspruch 1 zugrunde. 

In ihrer Entscheidung kommt die PrUfungsabteilung zu dem 

Ergebnis, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 zwar neu sei, 

jedoch im Hinblick auf den Stand der Technik nach der DE-A-

2 125 671, der Zeitschrift "Plastics Engineering" Juli 1976, 

Seiten 33 - 35 und der GB-A-i 445 598 nicht auf elner 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Das Verfahren gemäB Anspruch 12 werde durch die Zeitschrift 

"Plastics Engineering" ebenfalis nahegelegt, weshaib auch 

der Anspruch 12 nicht gewährbar sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

28. November 1985 Beschwerde eingelegt und zugleich die 

BeschwerdebegrUndung eingereicht. Auch die BeschwerdegebUhr 

wurde am 28. November 1985 bezahit. In ihrer Beschwerde-

begrUndung vertritt die BeschwerdefUhrerin die Auffassung, 

daB der Gegenstand des mit dem Beschwerdeschriftsatz einge- 
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reichten Anspruchs 1 gemiB Hauptantrag durch den Stand der 

Technik nicht nahegelegt werde. 

Hilfsweise stelite sie einen gegen eine ältere europische 

Patentanmeldung abgegrenzten Anspruch 1 zur Diskussion. 

In einer der Ladung zur mUndlichen Verhandlung beigefUgten 

Mitteilung wies der Berichterstatter darauf hin, dal3 nach 

vorläufiger Auffassung der Kanuner weder der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nach Hauptantrag noch derjenige gemB Hilf s-

antrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. 

Mit Schriftsatz vom 13. Mrz 1987 hat die BeschwerdefUhrerin 

zur Mitteilung der Kammer Stellung genommen und neue 

PatentansprUche sowie Beschreibungsteile eingereicht. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 31. März 1987 steilte die 

BeschwerdefUhrerin den Antrag, das Patent auf Grund der 

whrend der mUndlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen, 

nämlich der PatentansprUche 1 bis 10, der Beschreibungs-

seiten 1 bis 12 und der Figuren 1 big 9, zu erteilen. 

Die bisherigen VerfahrensansprUche 12 und 13 wurden 

fallengelassen. 

Der geltende Anspruch 1 lautet: 

"1. Wärmetauscher (1), bestehend aus einem eine Vielzahl von 

Rohren (2) und quer zu diesen angeordneten Rippen (3) 

umfassenden Wärmetauscherblock (4) und mindestens einem 

jeweils aus Kunststoff bestehenden Rohrboden (5) und 

Wasserkasten (6), wobei der Wasserkasten (6) am Rohrboden 

(5) flUssigkeitsdicht befestigt 1st und der Rohrboden (5) 

auf einer Seite kegelf6rmige Verdickungen (9) aufweist, in 

denen sich öffnungen (7) zur Aufnahme der Enden (8) der 

hre befinden, und wobei der Rohrboden (5) in seinem 
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Randbereich eine durchgehende ebene FFáche (14) aufweist und 

der mit dieser verbundene Rand (12) des Wasserkastens (6) 

ebenfalls durchgehend eben ist, d a d u r c h g e k e n a-

z e j c h n e t, dal3 die Enden (8) der Rohre mittels Auf- 

weitens ihres innerhaib des Rohrbodens (5) befindlichen 

Bereichs in radialer Richtung oder Einpressens in taxialer 
Richtung am Rohrboden (5) befestigt sind und der Rohrboden 

(5) mit dem Wasserkasten (6) mittels Vibrationsschwei1ens an 

den ebenen Flchen (13,14) verbunden- ist, daf entlang einer 

oder mehrerer dieser F1chen (13,14) mindestens auf einer 

Seite als Schweil3gratspeicher dienende Rillen (15,16) 

vorgesehen sind und der Rohrboden (5) an semen Lngsseiten 

eine Schulter (17) aufweist, die während des Vibrations-

schweiBens zur Führung des Wasserkastens (6) entlang des 
Rohrbodens (5) dient." 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerdekammer hat zuerst die Frage zu kláren, ob eine 

gegen die Entscheidung der PrUfungsabteilung noch vor Zu-

stellung der Entscheidung mit der schriftlichen Begrindung 

eingereichte Beschwerde als zulässig anzusehen ist. 

1.1. Diese Frage 1st zu bejahen, da eine Beschwerde nicht voraus-

setzt, daB die angefochtene Entscheidung mit GrUnden 

versehen 1st; daher kann Beschwerde eingelegt werden, sobald 

eine Entscheidung existent geworden ist. Das ist bier der 

Fall, da die Entscheidung am 10. Oktober 1985 wáhrend der 

mUndlichen Verhandlung verkUndet worden ist. 

1.2. Eine Beschwerde, die vor Beginn der in Artikel 108, Satz 1 

EPU enthaltenen Zweimonatsfrist eingelegt worden 1st, wahrt 

diese Frist. Artikel 108 EPU verbietet nach Meinung der 

Kaminer keinesfalls die Einlegung einer Beschwerde vor Zu-

stellung der Entscheidung, sondern schreibt lediglich vor, 

daB sie nicht später als zwei Monate nach deren Zustellung 

eingelegt werden kann. 
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1.3. Die Beschwerde entspricht mithin den Art. 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU: sie ist daher zulassig. 

Der geltende Anspruch 1 enthält im wesentlichen eine 

Zusammenfassung der in den ursprUnglichen Anaprflchen 1, 5 
und 6 angegebenen Merkmale, ergnzt durch daB Merkmal, daI 

der innerhaib des Rohrbooens befinaliche Bereich der Rohr-

enden aufgeweitet ist. Letzteres Merkmal ergibt sich 

implizit aus den Angaben auf Seite 3, Zeilen 9 big 11 una 

Seite 8, letzter Absatz der Anmeldungsbeschreibung. Der 

Anspruch 1 geht aaher nicht Uber das ursprUnglich Of fenbarte 

hinaus. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenUber dem aufge-

deckten Stand der Technik neu. Dies folgt schon daraus, daI3 

keine der im Verfahren befincilichen Druckschriften einen 

Wrmetauscher of fenbart, aessen 1hrboden und Wasserkasten 

durch Vibrationsschweien miteinander verbunden sind. Auch 

sind nirgends die Merlanale gezeigt, daI die Rohrenden mit 

einem aus Kunststoff bestehenden Rohrboaen durch Aufweiten 

ihres innerhaib des Rohrbodens befindlichen Bereichs oder 

durch axiales Einpressen verbunden sind. SchlieBlich fehit 

im Stand der Technik ein Hinweis auf die Anordnung einer als 
FUhrung fUr den Wasserkasten dienenaen Schulter an den 

L&igsseiten des Rohrbodens. Da die Neuheit auch von der 

prufungsabteilung nicht bestritten worden ist, bedarf es 

keiner weiteren Diskussion zur Neuheit. 

Hinsichtlich der sich nunmehr stellenden Frage, ob aer 

Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf einer erfinderischen 

Ttigkeit beruht, ist zunächst folgendes festzustellen: 

4.1 Ausgehend von einem Wrmetauscher entsprechend dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1, wie er aus Figur 10 in ver- 
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bindung mit Seite 3, Zeilen 111 bis 126 der DE-C-956 820 

bekannt ist, (die DE-A--2 125 671 liegt weiter entfernt, da 
dort der Rohrboden keine vorgefertigten öffnungen und auch 
keine kegelfbrmigen Verdickungen aufweist und der Verbin-

dungsrand des Wasserkastensanfng1ich nicht eben ist, 

sondern mindestens eine vorspringende Rippe hat), ist die 

durch den Gegenstand des Anspruchs 1 gelbste Aufgabe nach 

wie vor darin zu sehen, die Verbindung zwischen dem Wasser-

kasten und dem Rohrboden einerseits und zwischen Rohrboden 

und den Rohren andererseits jeweils auf mbglichst einfache 

Weise derart auszubilden, daB sie zuver1ssig dicht ist und 

die notwendige mechanische Festigkeit aufweist. 

4.2 Es handelt sich mithin urn zwei Teilaufgaben, von denen die 
eine die Verbindung des Wasserkastens mit dem Rohrboden und 

die andere die Verbindung der Rohre mit dem Rohrboden 

betrif ft. Dementsprechend enthält auch der kennzeichnende 

Teil des Anspruchs 1 zwei Merkmalsgruppen, die sich jeweils 

mit der L$sung der einen bzw. anderen Teilaufgabe befassen. 

Wie die PrUfungsabteilung in ihrer Entscheidung zutreffend 

festgestellt hat; beeinflussen die Merkmale der beiden 

Merkmalsgruppen einander nicht gegenseitig zur Erreichung 

eines Uber die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen 

hinausgehenden technischen Erfolges, sondern stehen irn Sinne 
einer Aneinanderreihung nebeneinander. Der von der 

BeschwerdefUhrerin in diesem Zusaiurnenhang vorgetragene 

Gesichtspunkt, dal3 die beiden vorgenannten Teilprobleme bzw. 

Teilaufgaben insofern eine gerneinsame Basis hätten, als sie 

ursächlich auf die Entscheidung der Anrnelderin zurUckgehen, 
einen Rohrboden aus Kunststoff zu verwenden, trif ft zwar zu, 

ändert jedoch nichts an der Tatsache, daB die beiden 

beanspruchten Merkmalsgruppen zur Lbsung der genannten 

Teilaufgaben in keiner funktionellen Wechselwirkung 
zueinander stehen. 
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4.3 Bei clieser Sachiage kann zur Begrundung der erfinderischen 

Ttigkeit kein kombinatoriacher Effekt geltend gemacht 

weraen, vielmehr jet zu untersuchen, ob sich die beiden 

Merkinalsgruppen jeweils fUr sich in naheliegender vJeise aus 

dem Stand der Technik herleiten lassen. Zur BegrUndung aer 

erfinderischen Ttigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 

genUgt es dabei, wenn eine dieser Gruppen etwas 

Erfinderisches enthält. 

4.4 Die hinsichtlich der Verbinaung der Rohre mit dern Rohrboden 

beanspruchten beiden Alternativen, ninlich das radiale 

Aufweiten der Rohrenaen innerhaib des Rohrbodens einerseits 

bzw. das axiale Einpressen andererseits, sind dem zur 

VerfUgung stehenden Stand der Technik im Zusainmenhang mit 

einem Rohrboden aus Kunststoff nicht als bekannt zu 

entnehmen. Es liegt auch kein Stand der Technik vor, der 

diese Verbindungstechniken als an sich zuin Verbinden eines 

rohr- oaer stabfbrmigen Teils mit einem flachigen, relativ 

dUnnen Kunststoffteil zeigt. 

4.5 GemL3 Figur 10 der DE-C-956 820 war es zwar bereits bekannt, 

die Enden der Rohre zur Befestigung an einem aus Kunststoff 

bestehenden Rohrboaen radial aufzuweiten, doch befindet sich 

diese Aufweitung nicht innerhaib der Bodendicke, sondern an 

einem Uberstehenden freien Rohrenae. Sie dient in erster 

Linie zur sicheren Anbringung einer ringförmigen Schwei1-

naht. Auch auf der dem WIrmetauscherblock zugewanaten Seite 

des Fohrbodens ist eine derartige Schweil3verbindung vor-

hanaen. Bei der aus Figur 11 dieser Entgegenhaltung ersicht-

lichen, innerhaib des Rohrbodens liegenden Rohrausbauchung 

hanaelt es sich urn keine Befestigung mittels radialen 

Ausweitens, sondern urn das Einbetten eines bereits vorher 

entsprechend geformten Rohrendes. Die beanspruchte 

}hrbefestigung wird mithin durch beide vorgenannten 

AusfUhrungsformen nicht nahegelegt. 
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4.6 Aus der GB-A-i 445 598 ist es ferner bekannt, die Rohre 
eines Wärmetauschers mit einem Rohrboden aus Metall durch 
Aufweiten der Rohrenclen zu befestigen, wobei zur Schaffung 
einer gegebenenfalls ohne zusätzliche Dichtung auskomxnenden 
dichten Verbindung der Metailboden einSeitig mit einem 
kragenfrmigen Ansatz versehen 1st. Die unmittelbare Uber-

tragung dieser technischen Lehre auf einen aus Kunststoff 
bestehenden Rohrbocien verbietet sich fUr den Fachmann aus 
GrUnden der wesentlich geringeren Materialfestigkeit. Es 1st 
nach Auffassung der Kamrner fraglich, ob der Fachmann 

aufgrund dieser materialspezifischen Schwierigkeiten aus 
dieser Druckschrift Uberhaupt elne Anregung dahingehena 
entnehmen wird, die Rohre in einem Kunststoffboaen mittels 
radialen Aufweitens zu befestigen. Selbst wenn er dies tut, 

ergibt sich daraus noch nicht zwangsläufig der Gedanke, das 
Aufweiten ausschlielich innerhaib aes an diesen Stellen 

kegelf&rnig verdickten Rohrbodens vorzunehmen und nicht etwa 

- wie durch die Figur 10 der DE-C-956 820 vorgeschlagen - 
auch aul3erhalb der Bodendicke, und auf zustzliche 

Si che rung smaBn ahmen (SchweiI3nhte) zu verzichten. 	- 

4.7 Hinsichtlich der im Anspruch 1 angegebenen zweiten 

Alternative fUr das Befestigen der Rohre un Rohrbocien, 

nmlich das axiale Einpressen, ist zu bemerken, daB diese 

Technik im Prinzip zwar aus den beiden Druckschriften FR-A- 

2 371 662 und FR-A-i 089 816 bekannt ist, jedoch jeweils 

nicht in dem beanspruchten Zusammenhang. 
Dart wirci nmlich vorgeschlagen, die Rohre unter Zwischen-

schaltung einer eine einspringende Randwulst aufweisenden 

nachgiebigen Dichtungsbuchse in die bffnungen des Rohrbodens 

einzupressen (FR-A-2 371 662) oer den Rohrboden selbst aus 

einem elastisch nachgiebigen kautschukartigen Material zu 

festigen, das beim axialen Einpressen eine ausreichende 

Abdichtung und einen festen Sitz der Rohre gewhrleistet 

/ r 
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(FR-A-i 089 816). Die Kammer stimmt der von der Beschwerde- 
fUhrerin vertretenen Auffassung zu, daB es durch diesen 
Stand der Technik nicht nahegelegt wird, die Rohre unmittel- 
bar, also ohne Zwischenlage einer Dichtung, in einem aus 
Kiinststoff, d.h. einem relativ unnachgiebigen Material 
bestehenden Rohrboden axial einzupressen, urn eine 
ausreichend dichte und feste Verankerung der Rohre zu 
erzielen. 

4.8 Die zweite im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 
enthaltene Merkxnalsgruppe urnfa3t die Merkmale, daB der 
Rohrboden mit dem Wasserkasten mittels VibrationsschweiBens 
verbunden ist, daB auf mindestens einer Seite der Verbin-

dungsflchen eine ala SchweiBgratspeicher dienende Rule 
vorgesehen ist und daB an den Längsseiten des Rohrbodens 
jeweils eine Schulter zur FUhrung des Wasserkastens während 
des SchweiBvorgangs angeordnet ist. 

4.9 In Anbetracht der technischen Lehren aus der Zeitschrift 
"Plastics Engineering" Juli 1976, Seiten 33 bis 35, wonach 
sich das Vibrationsschwei8en insbesondere zuxn flUssigkeits-
dichten Verbinden grol3formatiger Kunststoffteile mit Vorteil 
einsetzen läBt (vgl. Seite 33, linke Spalte, letzter Absatz 
und Seite 35, letzter Absatz) und wonach es sich empfiehlt, 
zur Aufnahme des SchweiBgrates entlang der zu verschweiBen-
den Flächen eine oder mehrere Rillen vorzusehen (vgl. Seite 
34, rechte Spalte, vorletzter Absatz und Figur 5), war es 
für den in diesem Fall angesprochenen ScweiBfachmann nahe- 
liegend, diese MaBnahmen auch im vorliegenden Fall ala 
geeignet in Betracht zu ziehen, so daB den vorstehend 
erstgenannten beiden Merkmalen keine erfinderische Bedeutung 

zukommen kann. 

4.10 Dagegen vermittelt der im Verfahren befindliche druck-
schriftliche Stand der Technik keinerlei Anregung in 
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Richtung auf das dritte Merkmal, nmlich die Anordung 
jeweils einer Fflhrungsschulter an den Lngsseiten des 
Ihrbodens. Wie die BeschwerciefUhrerin in der mlindlichen 
verhandlung zur Uberzeugung der Beschwerdekammer ausfUhrte, 

ist diese Mal3nahine insbesondere dann zur LöSung der ge-

steilten Aufgabe von Bedeutung, wenn Wrmetauscher groiser 
Lnge hergestelit werden sollen. Indiesem Fall neigen die 
Lngsseiten des Wasserkastens auf Grund von Schrumpfungs-

erscheinungen zu einem "seitlichen Einfallen", d.h. zu einer 

Wblbung dergestalt, dais sich the freien Lngsrander im 

mittlerenBereich einander nhern, währencl sie an den Enaen 
jeweils d*Srch die Querwncie des Wasserkastens auf Abstand 

gehalten sind. Dies könne in der Praxis wegen einer zu 
geringen gegenseitigen Ubercieckung der zu verschweil3enden 
Flchen zu einer unzureichenden Festigkeit und Dichtheit der 
Schweilsverbindüng unci mithin zur Prociuktion von Ausschuis 

fUhren. Das beanspruchte Mer)crnal schaffe hier auf einfache, 
keiner Anderung am Werkzeug erfordernde Weise Abhilfe. 

4.11 Da weder the vorstehende problematik irn druckschriftlichen 

Stand aer Technik angesprochen noch ein Rohrboden mit einer 

als FUhrung dienenden Schulter irgendwo of fenbart ist, 1st 

der druckschriftljche Stand aer Technik nicht geeignet, 

dieses Merkmal nahezulegen. Es kann nach Auffassung der 

Kammer aber auch nicht dem allgemeinen Fachwissen zugeordnet 

werden. Zwar weiL3 der Fachniann, dais beim Vibrationsschweij3en 

die beiden relativ zueinancler zu bewegenden Teile irgenciwie 

gefuhrt werden mUssen, doch gelangt er hierdurch nicht ohne 

weiteres zu der béanspruchten speziellen Lösung. Es hätten 

sich vielmehr eine Reihe anderer Möglichkeiten, in erster 

Linie Maisnahmen auf seiten des Werkzeugs, wie etwa mit den 

äul3eren Schweilsgratrillen des Wasserkastens zusainmenwirkende 

FhrungsvorsprUnge an der den Wasserkastens aufnehzneriden 

Haube oder die verwendung von Abstandhaltern zwischen den 

Lngsseiten des Wasserkastens, zur Lösung angeboten. 
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4.12 Aus alledem ergibt sich, daB beide Merkmalsgruppen Teil-

merkmale enthalten, die sich nicht in naheliegender 'Jeise 

aus dem verfügbaren Stand der Technik herleiten lassen. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auch auf einer 

erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52 (1) und 56 

EPU. 

Der Anspruch 1 ist mithin gewhrbar. 

Die Ansprdche 2 bis 10 enthalten weitere Ausgestaltungen des 

Gegenstands des Arispruchs 1, auf den sie rUckbezogen sind 

(Regel 29 (3) EPTJ). Sie sind daher gleichfalls zu gewhren. 

Gegen die geltende Beschreibung, die den Forderungen der 

Regel 27 (1) c und d EPU entspricht, bestehen ebenfalls 

keine Bedenkeri. 

Entscheidungsforme 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwiesen, auf die Aruneldung ein europisches Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Patentanspriiche 1 bis 10, 

Beschreibung, Seiten 1 biB 12 und 

Figuren 1 bis 9, 
jeweils Uberreicht in der mUndlichen Verhandlung vom 

31. März 1987. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	Der Vorsitzende: 


